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W enn kein Schaden oder kein solcher über 100 F r. ausgemit
telt vorliege, so quälifizire sich das Delie! a ls  Vergehen, sonst 
a ls  Verbrechen.

D ie unordentliche Führung der Geschäftsbücher und die U nter
lassung , die B ilanz zu ziehen, vermöchten also für sich allein 
keineswegs den Thatbestand des betrüglichen Bankerottes zu er
stellen.

D a s  Bundesgericht zieht i n  E r w ä g u n g  :
1. Nach A rt. 1 Ziff. 13 des Auslieferungsvertrages zwischen 

der Schweiz und dem deutschen Reiche ist die Auslieferungs
Pflicht bezüglich solcher Personen, welche wegen betrüglichen 
Bankerottes und betrüglicher Benachtheilung der Konkursmasse 
a ls  Urheber in Anklagezustand versetzt sind, in  allen denjenigen 
Fällen begründet, in welchen jene Handlungen nach der Ge
setzgebung beider vertragenden Theile a ls  Verbrechen oder V er
gehen strafbar sind.

2. N un stützt sich die beim Oberamtsgerichte Konstanz gegen 
Fritz erhobene Anklage, soweit sie auf betrüglichen Bankerott 
gerichtet ist, lediglich auf Z iff. 1 und 3 des §. 281 des deut
schen R . Strafgesb., wonach Kaufleute, welche ihre Zahlungen 
eingestellt haben, wegen betrüglichen Bankeruttes m it Zuchthaus 
bestraft werden, wenn sie in  der Absicht, ihre G läubiger zu 
benachtheiligen,

1. Vermögeilsstücke verheimlicht oder bei S eite  geschasst ha
ben. (Art. 281, Ziff. 1.)

2. Handelsbücher zu führen unterlassen haben, deren Führung 
ihnen gesetzlich oblag. (A rt. 281, Ziff. 3.)

Nach dem st. gallischen Strafgesetzbuche begründet nun aber 
lediglich dìe sub . 1 angeführte Handlung, nämlich die in  be
trüglicher Absicht erfolgte Beseitigung oder Verheimlichung von 
Bermögensstücken, das Verbrechen des betrüglichen Bankerottes 
und kann daher die Auslieferung auch nur insoweit bewilligt 
werden, a ls  die Anklage auf jene Handlung gerichtet ist.

3. D er übrige Theil der Anklage bezieht sich lediglich auf 
das Vergehen des einfachen Bankerottes, welches nach dem 
Auslieferungsvertrage nicht zur Auslieferung verpflichtet und
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UM desseniwillen daher die Auslieferung, gemäß Art. 4  des eit. 
S taatsvertrages, auch nicht stattfinden kann.

4. D ie  Frage, ob eine requirirte Person sich des eingeklagten 
Vergehens schuldig gemacht habe, ist, wie das Bundesgericht 
schon wiederholt ausgesprochen hat, lediglich von denjenigen 
Behörden zu prüfen, welche zur Beurtheilung der gestellten 
Anklage kompetent sind, und daher die Bestreitung des O tto 
Fritz, daß die strafbare Handlung, wegen deren er verfolgt 
wird, von ihm verübt worden sei, nicht geeignet, die Verwei
gerung der Auslieferung zu rechtfertigen.

Demnach hat das Bundesgericht 
e r k a n n t :

D ie Auslieferung des O tto  Fritz wird wegen des Verbrechens 
deS betrüglichen Bankerottes, verübt durch Beseitigung oder 
Verheimlichung von Vermögen (A rt. 281 Ziff. 1 des deutschen 
Reichsstrafgesetzhuches) bewilligt, bezüglich des übrigen Theiles 
der Anklage dagegen nicht bewilligt.

109. U r t h e i l  v o m  16.  D e z e m b e r  1 8 7 6  i n  S a c h e n
H a h n .

A. D ie kaiserlich deutsche Gesandtschaft verlangte beim schwei
zerischen Bundesrathe die Auslieferung des C arl Theodor Hahn, 
gestützt auf einen Haftbefehl des Untersuchungsrichters beim 
kaiserl. Landgericht zu S traßbu rg  vom 10. November d. I . ,  wo
rin  Hahn beschuldigt ist, am 5. Oktober d. I .  in S traßburg  dem 
Schlosser Josef Metz ein Leintuch im Werthe von 4— 5 M ark 
gestohlen und den Schuhmacher Christoph Vonhof um ein P a a r  
S tiefe l im  Werthe von 24 M ark betrogen zu haben. (§§ 242 
und 263 des deutschen R . Strafgesb.) Nach einem Berichte 
des kaiserl. Oberprokurators zu S traßbu rg  gründet sich die 
Anklage auf B ettug darauf, daß Vonhof sich von Hahn bereden 
ließ, die S tiefe l demselben zu verkaufen, wenn derselbe alsbald 
24 Mark dafür bezahle; daß aber H ahn nichts bezahlt, sondern
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an demselben Tage seine Wohnung und die S ta d t S traßburg  
verlassen habe.

B, D ie  Regierung von Baselstadt, woselbst Hahn verhaftet 
worden, erhob gegen die Auslieferung desselben keine Einsprache. 
Dagegen protestirte H ahn selbst gegen dieselbe, indem er bestritt, 
die ihm zur Last gelegten Vergehen verübt zu haben, und be
hauptete, die Auslieferung werde nu r verlangt, um  ihn unters 
M ili tä r  stecken zu können, während er fü r Frankreich optirt 
habe und a ls  französischer B ürger in S traßburg  nicht m ilitä r
pflichtig sei. Eventuell verlangte derselbe an  Frankreich ausge
liefert zu werden.

D a s  Bundesgericht zieht i n  E r w ä g u n g :
1. D er Art. 1 des zwischen der Schweiz und Deutschland 

abgeschlossenen Auslieferungsvertrages verpflichtet die beiden con- 
trahirenden S ta a te n  zur gegenseitigen Auslieferung derjenigen 
Personen, welche wegen Diebstahls und Betruges in  Anklage 
versetzt sind. D ie  Bestreitung des Hahn, die ihm zur Last ge
legten Vergehen verübt zu haben, ist daher nicht geeignet, die 
Auslieferung zu verhindern, sobald feststeht, daß derselbe wegen 
jener strafbaren Handlungen in  Anklagezustand versetzt ist, und 
dieß ist in  concreto der Fall.

2 . Dagegen soll gemäß A rt. 1 Ziff. 13 des erwähnten 
Vertrages die Auslieferung wegen Betruges nur in  denjenigen 
Fällen stattfinden, in  welchen die eingeklagte Handlung nach der 
Gesetzgebung beider vertragender Theile a ls  Verbrechen oder 
Vergehen strafbar ist. N un ist aber die Definition des Betruges, 
welche das hier in  Betracht kommende Strafgesetzbuch des K an
tons Baselstadt aufstellt, keineswegs enger, sondern eher weiter 
a ls  diejenige des deutschen Strafgesetzbuches, indem nach §. 154 
des baselschen Krim. Ges. sich des Betruges schuldig macht, „ wer 
zur Verletzung der Rechte Anderer arglistiger Weise die W ahrheit 
entstellt, unterdrückt oder verfälscht," und es muß die Möglichkeit 
zugegeben werden, daß die dem H ahn zur Last gelegte Handlung 
unter den Begriff des Betruges, wie er im  baselschen Gesetze 
definirt ist, subsumirt werden könne.

3. D er Umstand, daß der Angeklagte kein Deutscher sondern
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Franzose ist, gibt demselben kein Recht, die Auslieferung an  
Frankreich zu verlangen, sondern berechtigte nur die Schweiz, 
nach ihrer W ahl, den H ahn an  Frankreich auszuliefern, sofern 
die Regierung dieses S ta a te s  denselben beansprucht, um  ihn vor 
ihre Gerichte zu stellen. (A rt. 2 Lemma 3 deS eit. S ta a ts 
vertrages.) Hierüber hat aber, wie vom Bundesgerichte schon 
früher ausgesprochen worden ist, der B undesrath , und nicht das 
Bundesgericht, zu entscheiden.

Demnach hat das Bundesgericht 
e r k a n n t :

D ie Auslieferung des C a rl Theodor Hahn ist bewilligt.
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